
 

 

Ergebnis der Vorprüfung nach § 5 Abs. 2 UVPG für die 4. Planänderung (Ersatzbau 
GRW) für die Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 bis Mittelshuchting einschließlich 
Linie 8 bis Landesgrenze – Anbindung Süd - 
 
Allgemeine Vorhabenbeschreibung 
Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 bis Mittelshuchting einschließlich Linie 8 bis 
Landesgrenze – Anbindung Süd -, 
Antrag auf Zulassung der 4. Planänderung vom 15. März 2023,  
Antrag auf UVP-Vorprüfung vom 15. März 2023 
hier: Öffentliche Bekanntmachung nach § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
Der Planfeststellungsbeschluss für die Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 bis 
Mittelshuchting einschließlich Linie 8 bis Landesgrenze – Anbindung Süd - wurde am 1. Juni 
2016 erlassen mit Änderungen vom 3. Januar 2017, 16. Januar 2019 und 22. Juli 2022. 
Die Stadtgemeinde Bremen, vertreten durch das Amt für Straßen und Verkehr und dem ihm 
zugeordneten Betrieb gewerblicher Art (BgA) – Bau und Vermietung von 
Nahverkehrsanlagen - in Bewirtschaftung des „Sondervermögen Infrastruktur der 
Stadtgemeinde Bremen“ hat unter dem Datum vom 15. März 2023 bei der Senatorin für 
Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau Bremen beantragt, eine 
Planänderung zuzulassen. Gegenstand der beantragten Planänderung ist ein Ersatz-Neubau 
des Gleichrichterwerkes (GRW) an der jetzigen Wendeschleife Huchting mit entsprechender 
Änderung des Lageplanes (4.1b). 
Für die Entscheidung nach § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) war bezüglich der Planänderung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 UVPG unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien zu prüfen, ob die beantragten 
Maßnahmen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben können und daher die 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erfordern. 
Umweltauswirkungen 
Aus der vg. Planänderung resultieren lediglich geringfügige Eingriffswirkungen. Es wird nur 
in geringem Umfang eine zusätzliche Fläche versiegelt. Es ist kein Baumbestand betroffen 
und auch keine artenschutzrechtlich relevanten Belange. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Prüfung ergeben hat, dass aufgrund der im 
Rahmen der beantragten Planänderung durchzuführenden Maßnahmen erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen unter Berücksichtigung der in Anlage 3 des UVPG 
aufgeführten Kriterien ausgeschlossen sind. 
Daher besteht keine Verpflichtung, für die beantragten Entscheidungen bezüglich der 
beantragten Planänderung eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG 
durchzuführen. 
Diese Feststellung ist nach § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig anfechtbar. 
Bremen, den 28. März 2023 
Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau 
Planfeststellungsbehörde 
Az.:600-3-04-02/Linie 1+8 
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